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Am 18.10.1985 hat dar Bundesrat bei zahlreichen Gegenstimmen die 

HRG- Novelle in der vom Bundestag beschlossenen Fassung verab

schiedet. Damit ist das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen, alle Paragra

phen der Novelle treten ab sofort in Kraft. Den Ländern (also auch Hessen) ist 

eine 2-jährige Frist bis Okt. 87 für die Anpassung ihrer Landesgesetze vorge

geben.
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Erklärung der Fachschaft Maschinenbau zum 

Referentenentwurf der Novellierung 

des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG)

Dieser Entwurf zur Umsetzung der kürzlich vom Bundestag und Bundesrat ver - 

abschiedeten Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) in Berlin zeugt

von einem seltsamen Demokratieverständnis und von einer bemerkenswerten 

Sachunkenntnis in Hochschulfragen des zuständigen Senators für Wissenschaft 

und Forschung Wilhelm Kewenig. Aus der Gesetzesänderung seien hiermit einige 

besonders markante Beispiele herausgegriffen:

1, Abschaffung der verfaßten Studentenschaft (stud. Selbs|ferwaltung in den

_  j&o^^_AStA,_Stud^t^2^l3ii^tf_FachsdTaftsrat usw.)____________________

Es soll alle sechs Semester eine Urabstimmung durchgeführt werden, bei der 

sich 50% aller eingeschriebenen Studenten für den Erhalt der verfaßten Stu - 

dentenschaft aussprechen müßten. Diese Regelung ist zu vergleichen mit einer 

periodischen "Volksabstimmung" aller Bundesbürger, bei der mehr als 30 Mio. 

Ja - Stimmen für den Erhalt des Bundestages nötig wären.

aller nicht - £rofessoralen Gruppen der Universität________ _

Alle Entscheidungen in Forschung, Lehre und Personalpolitik in den Entschei - 

dungsgremien bedürfen nur noch der Mehrheit der Professoren und nicht mehr der 

Majorität des gesamten Gremiums, womit die Beteiligung der nicht - professo—  

ralen Gruppen nur noch rein formal ist. Das bedeutet, daß ca. 2% der Hochschul - 

ungehörigen über die Belange der anderen 98% mitentscheiden.

j^Ragelstudisnzeit mit S ^ ^ S s a p ^^iku^tion____________________ _____________

geplante Regelstudienzeit an: Universitäten 8 Semester

Fachhochschulen 6 Semester

Wird die Regelstudienzeit um sechs Semester überschritten, folgt die Zwangs -
> r

exmatrikulation. In den meisten Studiengängen beträgt die durchschnittliche 

Studiendauer derzeit 1 4 - 1 6  Semester. Da der Umfang des vermittelten Wissens 

immer mehr ansteigt und die Zeit heute schon nicht mehr für eine optimale Lehre 

ausreicht, ist die Forderung nach dieser Regelstudienzeit unzumutbar.

4. Keine Sicherstellving des Studiums mehr________ ______ _________________ _

Es soll den Dozenten der Universitäten freigestellt werden, ob und wann sie 

ihre Vorlesungen halten. Davon werden auch die für eine wissenschaftliche 

Qualifikation unumgänglichen Pflichtvorlesungen der einzelnen Studiengänge 

betroffen sein. Das bedeutet: Kein Recht auf Lehre für Studenten!
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s) jsntfällt__

Damit wird den Dozenten ermöglicht, eine gezielte Auswahl unter den Studenten 

zu treffen, die dann an einer LVA teilnehmen dürfen. Semit hängt die Qualität 

der Ausbildung also von den persönlichen Beziehungen der Studenten zu den 

Dozenten ab, da die "schlechter"- gestellten Studenten nicht einmal von der 

Existenz der LVA erfahren können.

6. Einführung von Gebühren für die Benutzung der Einrichtungen und der Ver -

_  j^^dimg_v^Jt^Tr]Tlttelnj3^_Ko^s^i^a^_ ____________________ __ __________

Diese Gebühren führen zu einer sozialen Klassifizierung der Studenten, da 

BAFÖG - Bnpfänger bzw. Karmilitonen, deren Eltern sich nur geringe Studien - 

beihilfen leisten können, von einer qualifizierten Ausbildung aus finanziellen 

Gründen femgehalten werden«

Zusanmenfassend bleibt festzustellen, daß Senator Kewenig mit diesem Entwurf 

irjfler schlinmsten Form auf HRG - Wende - Kurs gegangen ist. Durch die Elimi - 

nation der unbequem gewordenen studentischen Vertretungsorgane sollen die 

Hochschulen politisch ausgeschaltet bzw. mit der geltenden Regierungsmeinung 

gleichgeschaltet werden.

Parallel dazu wird den Studenten durch die anvisierte Regelstudienzeit und 

weitere Studiumsverschlechterungen jede Möglichkeit zur kritischen Stellung - 

und Einflußnahme auf das Hochsc&ulgeschehen schon aus Zeitgründen verwehrt.

Dieser Entwurf ist eine eindrucksvolle Demonstration für das 

von der Berliner CDU angestrebte "Modell" der "neuen" Studenten: Begriffe wie 

geistige Stromlinienform, blinder Gehorsam und Anbiederei Höhergestellten 

gegenüber und politische Gesichtslosigkeit sind die neuen Maximen.

Doch auch die Leistungsfähigkeit der Hochschulen wird an empfindlicher Stelle 

getroffen, da durch die angestrebte Professorenoligarchie ein immenses Quan - 

tum an Kreativität und Innovationsbereitschaft seitens der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter und der Studenten einfach unter den Tisch fällt.

Dieses u&t der
doch der vse'dt
Nach Kiewenig in Westberlin hat nun auch der Kultus

minister von Rheinland-Pfalz, Gölter, einen Entwurf 

für eine Novellierung des Landeshochschulgesetzes 

vorgelegt. Leider haben wir das Papier noch nicht 

vorliegen. Die Kernpunkte sind allerdings bereits 

bekannt: ..— — — — — — ——— — — h w



1. Alle Kann-Bestimmungen, also die zum Zwei-Klas-\,

senstudium, sind darin enthalten. v >

2. Für die Landesregierung ist ein direktes Ein

griffsrecht für die Genehmigung von Studien - 

und Prüfungsordnungen vorgesehen. Falls diese 

keine 8-semestrige Regelstudienzeit enthalten, 

werden sie nicht genehmigt. Bereits genehmigte 

Studien- und Prüfungsordnungen müssen geändert 

werden.

3. Die Anpassung an das HRG hat nicht wie im HRG

vorgesehen bis Ende '87, sondern bis April '87 

zu erfolgen. *
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Wir haben auch in Hessen bald mit einem Novellierungsentwurf des HHG zu rechnen. 

Dieser darf nicht so aussehen, wie die hier vorgestellten Entwürfe von Berlin 

und Rheinland-Pfalz. Deshalb müssen wir versuchen, auf die gesetzgebenden In

stanzen einzuwirken.

Dies wird geschehen durch:

- erwirken von Garantieerklärungen (keine Einführung von Zweiklas

senstudium, keine Regelstudienzeit von max. 8 Semestern und 

Zwangsexmatrikulation nach Überschreiten dieser, egal um wie

viel Semester, Sicherstellung der verfassten Studentenschaft,...) 

in allen Fachbereichsräten der TH.

- desgleichen im Konvent, der sich schon im Februar '85 gegen den 

Novellierungsentwurf aussprach.

- Gespräche mit der Ministerin für Erziehung und Wissenschaft in 

Hessen, Frau Vera Rüdiger.

- Öffentlichkeitsarbeit in Form von Flugblättern, Vollversammlungen, 

und natürlich auch Veröffentlichungen in den Tageszeitung

en.

Über den Stand der Dinge werden wir weiterhin informieren. Wer 

mehr über unser Vorgehen in dieser Sache wissen will, oder An

regungen geben möchte, der ist gern auf den Fachschaftssitzung

en (jeden Montag, 193°Uhr im Fachschaftsraum 11/102) gesehen.

Hochschulrahmengesetz - Berliner Hochschulgesetz - Rheinland- 

Pfälzer Landeshochschulgesetz -

Es gibt bestimmt sinnvollere Hochschulgesetze - aber in diesem Fall muß man 

selbst versuchen das HHG einzuzäunen!!!!!!!!!!!
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